
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 

(I) Geltungsbereich und Schriftformerfordernis

1. Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Lieferbedingungen sowie
 etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende
 Geschäftsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme
 nicht Vertragsinhalt.

2. Änderungen und Ergänzungen zu einem Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform, dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst

(II) Angebot, Angebotsunterlagen und Auftragsbestätigung

1. Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht befristet sind. 
2. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Beschreibungen 

und Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben, sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Mustern- und anderen Unterlagen
körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – behält 
sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen ohne Zustim-
mung des Lieferers Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Der Lieferer verpflichtet sich, vom
Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit 
dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen

(III) Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten ab Werk und schließen Verpackung, Fracht, Porto und 
Wertsicherung nicht ein. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Höhe dazu.

2. An Besteller, mit denen bisher keine Geschäftsverbindung bestand, erfolgt die 
Lieferung, wenn nicht anders vereinbart, gegen Vorauszahlung oder Nach-
nahme. Bei ständiger Geschäftsverbindung ist die Zahlung von Waren-
Rechnungen innerhalb von 10 Tagen mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto zu leisten. 

3. Schecks und Wechsel werden nur als Leistung Erfüllung halber angenommen. 
Wechsel müssen diskontfähig sein. Diskont- und Einzugsspesen gehen zu
Lasten des Bestellers und sind mit Rechnungsstellung sofort ohne Abzug fäl-
lig. 

4. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurech-
nen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind

(IV) Lieferfrist und Lieferverzögerung

1. Die Lieferzeit beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht 
vor Einigung und Klarstellung aller erforderlichen technischen Fragen und Un-
terlagen. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass der Besteller 
alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung von Unterlagen 
Genehmigungen und Freigaben oder Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist 
dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. 

2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzei-
tiger Selbstlieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer so-
bald als möglich mit. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand 
das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt 
ist. Soweit eine Annahme zu erfolgen hat, ist – außer  bei berechtigter Ab-
nahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Mel-
dung der Abnahmebereitschaft. 

4. Werden der Versand bzw. die Abnahme des Liefergegenstandes aus Gründen 
verzögert, die der Besteller zu vertreten hat, so werden ihm, beginnend einen 
Monat nach Meldung der Versand-/Abnahmebereitschaft, die durch die Ver-
zögerung entstandenen Kosten, insbesondere für Lagerung, berechnet. Bei
Lagerung im Werk des Lieferers kann er 0,5 v. H. des Rechnungsbetrages 
pro angefangenen Monat berechnen. 

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe
oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers 
liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Beginn 
und Ende derartiger Hindernisse wird der Lieferer dem Besteller baldmög-
lichst mitteilen. 

6. Tritt die Unmöglichkeit oder Unvermögen während des Annahmeverzuges ein 
oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend ver-
antwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet

(V) Gefahrübergang, Abnahme

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers.
2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk

verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der
Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung 
und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist 
diese für den Gefahrübergang maßgebend. Sie muss unverzüglich zum Ab-
nahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahme-
bereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorlie-
gen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern. Die Sendung wird 
durch den Lieferer auf Kosten des Bestellers gegen Transportschäden und 
auf Wunsch des Bestellers auf seine Kosten gegen sonstige versicherbare 
Risiken versichert. 

3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von 
Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom
Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller
über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versiche-
rungen abzuschließen, die dieser verlangt.

4. Teillieferungen sind zulässig soweit für den Besteller zumutbar.
5. Das Abladen der Ware ist Sache des Käufers und geht zu seinen Lasten.

6. Beanstandungen sofort erkennbarer Mängel sind uns unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.

(VI) Mängelansprüche

Für Mängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer An-
sprüche – vorbehaltlich Abschnitt VII – wie folgt Gewähr:

1. Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder
mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang lie-
genden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher 
Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile
werden Eigentum des Lieferers. 

2. Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen 
und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer 
die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der Lieferer 
von der Haftung der daraus entstehenden Folgen befreit. Etwaige Mängel
sind nur durch autorisierte Mitarbeiter der Firma DAUMANN zu beseitigen.

3. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen:
a) Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 

bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnut-
zung, fehlende Wartung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht
ordnungsgemäße und fachgerechte Wartung, ungeeignete Betriebsmit-
tel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein
Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

b) die Nichtverwendung eines Motorschutzschalters, Sicherheitsventils
oder anderer Sicherheitseinrichtungen.

4. Bessert der Besteller oder ein Dritter nach, besteht keine Haftung des 
Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Lie-
fergegenstandes. 

5. Bei gebrauchten Sachen ist die Haftung des Lieferers für Mängel ausge-
schlossen

6. Im Gewährleistungszeitraum und in der Garantiezeit sind alle Wartungsarbei-
ten und Einstellarbeiten durch die Firma DAUMANN durchzuführen.

(VII) Verjährung

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer –
verjähren in 2.000 Betriebsstunden, spätestens jedoch in 12 Monaten. Für 
Schadenersatzansprüche nach Abschnitt VII a) -e) gelten die gesetzlichen 
Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstän-
de, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

(VIII) Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen 
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für 
alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hie-
rauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der 
Besteller sich vertragswidrig verhält.

2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn
übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasser-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigenen 
Kosten rechzeitig durch die Firma DAUMANN ausführen zulassen. Solange
das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder 
sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, ist der Lieferer zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung 
berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. 

5. Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Bestellers berechtigt den Lieferer, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurück-
zutreten und die umgehende Rückgabe der Vorbehaltsware zu verlangen. 

(IX) Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus den Geschäftsverbin-
dungen, insbesondere aus unseren Lieferungen, ist Essen. Dieser Gerichts-
stand gilt ebenfalls für Streitigkeiten über die Entstehung und Wirksamkeit des
Vertragsverhältnisses. Der Lieferer kann darüber hinaus auch bei dem für den 
Sitz des Bestellers zuständigen oder bei jedem anderen gesetzlich zuständi-
gen Gericht klagen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

(X) Sonstiges

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen.
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